
. Strafbestimmungen (Sperrstrafen) 

a.) Für Speerstrafen gelten die Bestimmungen der Spiel/Sportordnungen, insbesondere der §§ 

46 ff., siehe dort die Seiten 46 ff.                                                                   

                        
 
                           Kreis Emsland, Schlaunallee 11A, 49745 Sögel 
                           Tel.: 05952/940105 
                           Internet: www: fussball-emsland.de    E-Mail: info@fussball-emsland.de 
 
 

                                         Ausschreibung Emco-Kreispokal Emsland Herren 2025/2026 
 
Für die Durchführung der Pokalspiele sind die Satzung und Ordnungen des NFV und Bestimmungen des DFB 
sowie diese Ausschreibung gültig. Die Ausschreibung kann von den Vereinen im Internet unter: 
www.fussball-emsland.de abgerufen werden. 
      
1. Die Spieltage richten sich nach dem Rahmenspielplan des NFV-Kreis Emsland. 
 

2. Teilnahmeberechtigt sind alle 1. Herrenmannschaften auf Kreisebene und die 2. Und 3. 
Herrenmannschaften der Vereine deren Mannschaft höherklassig spielt. Die jeweils klassenniedrigste 
Mannschaft hat Heimvorteil. 

 
3. Kreispokalspiele unterliegen der Ausschreibung des Herrenspielbetriebes und der NFV – Spielordnung. 

 

4. Für Speerstrafen gelten die Bestimmungen der Spiel/Sportordnungen, insbesondere der §§ 46 ff., siehe 

dort die Seiten 46 ff.                                                                 
 
5. Eine Spielverlegung kann nach vorne durch den Spielleiter genehmigt werden. Die Spiele müssen in der 

Woche in der sie angesetzt sind gespielt werden. Wer nicht Antritt scheidet aus. 
 

6. Pokalspiele sind Entscheidungsspiele (DFB-Regeln). Ist der Spielstand am Ende der regulären Spielzeit 
unentschieden, so wird der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt. (nach DFB-Bestimmungen). 

 
7. Für das Finale gilt folgende Regelung: Bei einem Unentschieden nach regulärer Spielzeit erfolgt eine 

Verlängerung von 2 x 15 Minuten. Steht dann immer noch kein Sieger fest erfolgt ein Elfmeterschießen. 
Bei einer Absprache zwischen den Mannschaften kann auf eine Verlängerung verzichtet werden. 

 
8. Heim- und Gastmannschaften müssen mindestens einen Platzkassierer stellen. Die Einnahmen werden 

nach Abzug der Schiedsrichterkosten geteilt. 
 

10.   Der Spielausschuss bittet darum die Spielergebnisse sofort nach Spielende der Meppener Tagespost,                
         Telf.: 05931/940164 zu melden.   
 
11.  Das Finale findet am Samstag 16.05.2026 um 16.00 Uhr statt. Das Frauenfinale wird am gleichen Tag und         
        Spielort um 13:30 Uhr ausgetragen. Ein Antrag auf Verlegung durch einen der Finalteilnehmer ist nicht  
        zulässig.               

 
12.  Der Kreispokalsieger hat das Recht am Bezirkspokal 2025/2026 teilzunehmen. Scheidet er dort in der                                
        ersten Runde aus, nimmt er ab Runde 2 im Kreispokal teil. Ein Nichtantritt beim Bezirkspokal bedeutet 
        den Ausschluss an der weiteren Teilnahme des Kreispokal.    
        Meldetermin des Kreispokalsiegers 2025/2026 an den Bezirk ist der 10.06.2026.  
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13.  Zuständig für die Rechtsprechung ist das Sportgericht des NFV Kreis Emsland. Auf die Bestimmungen    
       der Rechts- und Verfahrensordnung (RuVo) wird insbesondere auf die §14-19 verwiesen. Ausschluss            
       eines Spielers durch eine rote Karte wird nach §41 RuVo verfahren. 
 
 
 gez. Reinhard Schröer (Spielausschuss) im Juli 2025 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                                  
 

 
 

 


